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Regierungsratsbeschluss 
  

RRB Nr.: 925/2020 

Datum RR-Sitzung: 19. August 2020 

Direktion: Staatskanzlei 

Geschäftsnummer: 2020.STA.921 

Klassifizierung: Nicht klassifiziert 

  

Gesamterneuerungswahlen des Grossen Rates und des Regierungsrates 2022. Termin 

Die 44. Amtsperiode des Grossen Rates und des Regierungsrates läuft am 31. Mai 2022 ab. 
 
Gestützt auf die Artikel 72, 73 und 85 der Verfassung des Kantons Bern vom 6. Juni 1993 und Artikel 41 
des Gesetzes vom 5. Juni 2012 über die politischen Rechte legt der Regierungsrat den Termin der Ge-
samterneuerungswahlen auf Sonntag 27. März 2022 und – innerhalb der gesetzlichen Vorschriften – die 
vorangehenden Tage fest. 
 
Die neue Amtsperiode endet am 31. Mai 2026. 
 
Ein allfälliger zweiter Wahlgang der Regierungsratswahlen wird auf den 15. Mai 2022 angesetzt. 
 
 
 
 Im Namen des Regierungsrates 
  
 

 
  
 Christoph Auer 

Staatsschreiber 
 
 
 
 
Verteiler 
‒ Staatskanzlei 
‒ Regierungsstatthalterämter zuhanden der Gemeindebehörden 
 
 
 


